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(5Ob62/75)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1975

Norm

ABGB §886

WEG §2 Abs2

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Solange nicht die schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer zur Begründung von Wohnungseigentum in bestimmter

Form vorliegt, besteht kein klagbarer Anspruch einzelner Miteigentümer gegen andere, einen bestimmten Vertrag zu

fertigen.
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